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Protokoll

der Verhandlungen des Grossen Rates des Kantons Appenzell I.Rh.
an der Session vom 25. Marz 2024 im Rathaus Appenzell

Vorsitz: Grossratsprasident Albert Manser
Anwesend: 48 Ratsmitglieder einschliesslich Prasident
Zeit: 08.30 - 12.15 Uhr

Protokoll: Ratschreiber Markus Ddrig, Hans Bucheli

Es gelangten folgende Geschéfte zur Behandlung:

1. Eroffnung

2. Protokoll der Session vom 5. Februar 2024

3. Staatsrechnung fir das Jahr 2023 3
4. Verordnung tber die elektronische Uberwachung im Zivilrecht (VeU) 14
5. Kantonsbeitrag an die Kosten der Sanierung des Schulhauses Gonten 15
6. Geschéftsbericht 2023 der Appenzeller Kantonalbank 16
7. Landrechtsgesuche 17
8. Mitteilungen und Allfalliges 18

Abkilrzungen fur grossratliche Kommissionen

StwK: Staatswirtschaftliche Kommission

WiKo: Kommission fur Wirtschaft

SoKao: Kommission fur Soziales, Gesundheit, Erziehung, Bildung

ReKo: Kommission fuir Recht und Sicherheit

BauKao: Kommission fur éffentliche Bauten, Verkehr, Energie, Raumplanung, Umwelt
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1. Ero6ffnung
Grossratsprasident Albert Manser
Eroffnungsansprache

Entschuldigungen:  Grossrétin Yvonne Fassler-Schwab, Schwende-Riite
Grossratin Karin Inauen-Mader, Schlatt-Haslen

Stimmberechtigt: 47
Absolutes Mehr: 24

Die Traktandenliste ist genehm.

2. Protokoll der Session vom 5. Februar 2024

Das Protokoll wird ohne Anderung genehmigt und verdankt.
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3. Staatsrechnung fur das Jahr 2023

6/2024: Antrag Standeskommission
6/2024: Antrag Staatswirtschaftliche Kommission
Referent: Grossrat Mathias Rhiner, Prasident StwK
Departementsvorsteher: Sackelmeister Ruedi Eberle

Grossrat Bruno Streule, Schwende-Rite, geht aufgrund seiner Funktion als Leiter des kantona-
len Gesundheitszentrums Appenzell fur die Beratung dieses Geschéfts in den Ausstand. Bei
46 Stimmberechtigten betragt das absolute Mehr weiterhin 24 Stimmen.

Grossrat Mathias Rhiner, Prasident der StwK, gibt einen zusammenfassenden Uberblick tiber
den Bericht der StwK zur Rechnung 2023 und zu den Prifungen in der kantonalen Verwaltung.
Die konsolidierte Rechnung schliesst erstmals seit vielen Jahren mit einem Verlust ab. Dieser
betragt Fr. 3.6 Mio. Der operative Verlust liegt jedoch dank héheren Steuereinnahmen und tiefe-
rem Aufwand um Fr. 1.3 Mio. tiefer als budgetiert. Die Nettoinvestitionen von Fr. 12.1 Mio. fielen
deutlich tiefer als geplant aus. Grossrat Mathias Rhiner geht im Weiteren kurz auf die einzelnen
Rechnungen ein. Die Verwaltungsrechnung schliesst mit einem Aufwanduberschuss von

Fr. 6.4 Mio. sowohl gegeniiber der Rechnung 2022 als auch gegentiber dem Budget schlechter
ab. Bei der Strassenrechnung kann dank den hohen Einnahmen aus den Motorfahrzeugsteuern
der offentliche Verkehr mit gut Fr. 2.2 Mio. unterstitzt werden. Auch bei der Abfallrechnung sind
tiefere Investitionen als geplant zu verzeichnen, weil die Osterweiterung des Okohofs erneut
verschoben wurde. Bei den Abweichungen vom Budget in der Erfolgsrechnung féllt der tiefere
Personalaufwand auf, welcher im Wesentlichen auf langere Vakanzen zurlickzufthren ist. Bei
den Ertragen fallt der Wegfall der Gewinnausschittung der Schweizerischen Nationalbank ins
Gewicht. Die Hauptgrinde fur die tieferen Ausgaben in der Investitionsrechnung sind verscho-
bene Strassenbauprojekte und die Verzégerung beim Neubau des Verwaltungsgebaudes we-
gen Einsprachen. Das Finanzierungsschema fur das Jahr 2023 zeigt eine negative Selbstfinan-
zierung von Fr. 1.5 Mio. Zusammen mit den Nettoinvestitionen von Fr. 12.1 Mio. erhéht sich das
gesamte Finanzierungsdefizit auf Fr. 13.6 Mio.

Grossrat Mathias Rhiner geht im Weiteren auf die schriftlichen Bemerkungen der StwK zur
Rechnung 2023 ein. Der erstmalige Verlust seit 20 Jahren schafft eine neue Situation, die aber
noch nicht tragisch erscheint. Das frei verfligbare Eigenkapital von rund Fr. 104 Mio. bietet im-
mer noch eine komfortable Situation, die sich aber mit der Umsetzung der geplanten grossen
Investitionen deutlich verandern wird. Mit Blick auf die kiinftige Finanzlage des Kantons muss
die Entwicklung der wichtigen Kostenbldcke genau verfolgt werden. Bei den Gesundheitskosten
wird es eine grosse Aufgabe der Flihrung des kantonalen Gesundheitszentrums Appenzell
(GZAI) sein, die Situation zu tberprifen. Auch die StwK hat sich fir dieses Jahr das Ziel ge-
setzt, zusammen mit dem Gesundheits- und Sozialdepartement eine Analyse der Kostenent-
wicklung im Gesundheitswesen zu machen. Bezlglich des Staatspersonals ist es der StwK
wichtig, dass die geforderte Personalstrategie angegangen und eine saubere Mehrjahrespla-
nung gemacht wird.

Die StwK hatte im Jahr 2023 unter anderem einen intensiven Austausch mit der Standeskom-
mission zu den Abklarungen und zum Bericht zum Bau- und Umweltdepartement. Zudem hat
die StwK einen formellen Besuch beim Finanzdepartement und beim Justiz-, Polizei- und Mili-
tardepartement gemacht. Beztiglich der Abklarungen beim Bau- und Umweltdepartement erin-
nert Grossrat Mathias Rhiner daran, dass die StwK aufgrund immer wieder gehorter Kritik von
Privaten, Unternehmen und Behorden bereits im Jahr 2020 im Bau- und Umweltdepartement
verschiedene Bereiche Uberprifte und Massnahmen zur Verbesserung verlangte. Da diese bei
einer weiteren Uberprufung im Jahr 2021 nur teilweise umgesetzt waren, wurden entspre-
chende Folgemassnahmen vereinbart. Da aber auch in den nachfolgenden Jahren die Rekla-
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mationen gegen das Bau- und Umweltdepartement nicht verstummten, hatte die Standeskom-
mission im Juni 2023 mit der Zustimmung von Bauherr Ruedi Ulmann die externe Beratungs-
firma Forrer Lombriser & Partner AG, St.Gallen, mit Abklarungen zum Bau- und Umweltdeparte-
ment beauftragt. Der Bericht der externen Fachperson fokussiert stark auf die Fristen. Dem
Bau- und Umweltdepartement wurde in diesem Punkt grundsatzlich ein gutes Zeugnis ausge-
stellt. Die wichtigen Fristen werden eingehalten. Ein Nachholbedarf wurde bei der Kommunika-
tion und bei den Prozessen erkannt. Der 6ffentliche Bericht enthalt 13 Verbesserungsmassnah-
men zuhanden des Bau- und Umweltdepartements. Mit der Standeskommission wurde verein-
bart, dass das Departement bis Ende Marz einen Umsetzungsplan fir die 13 Massnahmen vor-
legen muss. Die StwK wird bezuglich der Umsetzung dieser Massnahmen im engen Kontakt mit
der Standeskommission bleiben und dartiiber dem Grossen Rat wieder Bericht erstatten. Gross-
rat Mathias Rhiner halt es fur wichtig, dass nun das Bau- und Umweltdepartement etwas aus
dem Schussfeld genommen werden muss, damit es die Umsetzung des Massnahmenplans mit
einer gewissen Ruhe angehen kann.

Beim Besuch im Personalamt hat die StwK auch mit Vertretenden des Staatspersonalverbands
ein Gesprach gefuhrt. Der Verband ist zufrieden mit den neu definierten Funktions- und Lohn-
stufen fur das Staatspersonal. Auch die im Herbst 2023 durchgefuhrte umfassende Mitarbeiten-
denbefragung wurde geschétzt. Es wurde der Wunsch eingebracht, dass eine Anpassung und
Harmonisierung der in den verschiedenen Korperschaften im Kanton bestehenden unterschied-
lichen Pikett- und Spesenreglemente vorgenommen wird. Das Personalamt hat die Mdglichkei-
ten des Coachings von Mitarbeitenden ausgebaut. Die Situation der Gleitzeitiberhange konnte
mit der Einfuhrung einer systematischen Arbeitszeit- und Absenzenerfassung deutlich verbes-
sert werden. Die durchschnittliche Fluktuation in den vergangenen funf Jahren von rund 8.5%
liegt innerhalb des schweizerischen Durchschnitts von 8% bis 12%. Anlass zu Besorgnis im
Personalamt gibt aber die Feststellung, dass Mitarbeitende zunehmend von Unternehmen der
Privatwirtschaft mit hdheren L6hnen abgeworben werden. Die StwK empfiehlt nach dem Be-
such im Personalamt, die Investitionen in die Mitarbeitendenfiihrung sowie das Coaching samt
Monitoring und Erfolgskontrolle weiterzufiihren.

Grossrat Mathias Rhiner fasst schliesslich noch die Ergebnisse des Besuchs der StwK beim
Justiz-, Polizei- und Militardepartement zusammen. Seit dem letzten Besuch im Jahr 2019 wur-
den verschiedene organisatorische Anpassungen vorgenommen. Insbesondere wurde bei der
Kantonspolizei ein Dreischichtenmodell eingefuhrt. Die neue Funktion der Stabsdienste hat sich
gut eingespielt. Das Polizeikorps wurde aufgestockt. Dieser Prozess ist abgeschlossen. Im De-
partementssekretariat ist die Uberarbeitung des Polizeigesetzes ein zentrales Projekt. Bei der
Staatsanwaltschaft wurde das Ziel, dass die Fristen eingehalten werden kdénnen, erreicht. Die
Situation hat sich trotz steigenden Fallzahlen deutlich verbessert. Bei der Kantonspolizei konnte
bei einem Gesprach mit einer Vertretung des Polizeibeamtenverbands Appenzell I.Rh. ebenfalls
eine grundsatzliche Zufriedenheit festgestellt werden. Es wurde aber auch zur Kenntnis genom-
men, dass die Arbeitsbelastung mengenmassig und von der Komplexitat her stark zugenom-
men hat. Fiir die StwK ist es wichtig, dass die Uberarbeitung des Besoldungssystems der Kan-
tonspolizei prioritdr angegangen und zeithah abgeschlossen wird. Dies wurde von der StwK be-
reits beim letzten Besuch empfohlen. Auch die Kommunikation gegeniiber dem Polizeibeamten-
verband Appenzell I.Rh. muss nach der Auffassung der StwK verbessert werden. In die Uberar-
beitung des Besoldungssystems der Kantonspolizei soll nach Moglichkeit auch die Pikett- und
Spesenregelung miteinbezogen werden.

Im Namen der StwK stellt Grossrat Matthias Rhiner folgende Antrage:

1. Vom Bericht sei Kenntnis zu nehmen.

2. Dem Antrag der Standeskommission auf Seite 10 der Rechnung sei zuzustimmen.

3. Der Standeskommission, den kantonalen Kommissionen sowie den Mitarbeitenden der
kantonalen Verwaltung und der offentlichen Anstalten sei fiir die engagierte und gewissen-
hafte Erfullung ihrer Aufgaben und das hohe Kostenbewusstsein zu danken.
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Séackelmeister Ruedi Eberle geht vertieft auf die finanzielle Situation des Kantons ein. Er sieht
mehrere Herausforderungen. Als Folge von Sparanstrengungen versucht der Bund, die Anteile
der Kantone an den Bundessteuern zu kirzen. Mit steigenden Kosten muss im Gesundheits-
und Sozialwesen gerechnet werden. Als Beispiel wird auf die im Juni zur Abstimmung gelan-
gende Pramienentlastungsinitiative verwiesen, welche bei einer Annahme der Initiative oder des
Gegenvorschlags zusatzliche Kosten fir den Kanton von Fr.1.5 Mio. bis Fr. 2 Mio. zur Folge ha-
ben wirde. Auch die Personalaufwendungen duirften weiter ansteigen, da viele vom Bund oder
im Kanton beschlossene neue Aufgaben und steigende Anspriiche der Gesellschaft einen ho-
heren Personalbedarf nach sich ziehen werden. Im Weiteren sind einige Investitionsprojekte
umzusetzen, wobei es erfahrungsgemass zu Verzogerungen kommen durfte, was die Staats-
rechnung kurzfristig weniger stark als angenommen belasten wird. Die Steuereinnahmen stei-
gen weiterhin, wobei aber diese zusatzlichen Einnahmen die Mehrausgaben kaum auffangen
darften. Mit erneuten Gewinnausschittungen der Schweizerischen Nationalbank rechnet er fri-
hestens in zwei bis drei Jahren. Bezuglich des Nationalen Finanzausgleichs ruft er in Erinne-
rung, dass der Kanton im Jahr 2018 noch Gelder im Umfang von Fr. 8.3 Mio. aus dem Ressour-
centopf erhalten hatte und im laufenden Jahr Fr. 1.5 Mio. in den Topf einzahlen muss. Dieses
Delta von rund Fr. 10 Mio. konnte bisher mit hoheren Steuereinnahmen aufgefangen werden.
Sackelmeister Ruedi Eberle ist Gberzeugt, dass es richtig war, die Reserven in den letzten Jah-
ren stetig zu erhéhen. Allein in den sechs Jahren seiner Amtszeit nahmen die Vorfinanzierun-
gen und der Bilanziiberschuss um rund Fr. 38 Mio. zu, obschon in dieser Zeit auch die Investiti-
onen gegenuber erhéht wurden. Er gibt zu bedenken, dass man auch einige Buchhaltungs-
grundséatze Uberdenken kdnnte, damit die Rechnung nicht schlechter dargestellt werden muss
als sie effektiv ist. Sackelmeister Ruedi Eberle kommt zum Fazit, dass das Finanzdepartement
das versprochene Finanzierungskonzept bis zur Beratung des Budgets 2025 ausarbeiten muss.
Die Staatsaufgaben und die von der Landsgemeinde beschlossenen Investitionen sind selbst
bei eingetriibten finanziellen Aussichten umzusetzen. Bei neuen Aufgaben, Projekten und ge-
setzlichen Regelungen sind aber die finanziellen Konsequenzen jederzeit im Auge zu behalten.
Auf nicht zwingende Aufgaben soll verzichtet werden. In diesem Sinne richtet Sackelmeister
Ruedi Eberle an den Grossen Rat den Appell, vor der Gutheissung von Auftragen und Win-
schen immer auch die finanziellen und personellen Auswirkungen zu beachten.

Eintreten ist obligatorisch.

Grossrat Nicola Moser, Appenzell, stort sich an den hohen Abweichungen zum Budget bei den
Positionen ausserkantonale Hospitalisationen (Konto 2414) sowie Alter und Pflege (Konto
2422). Diese Bereiche gaben bereits bei der Beratung der Rechnung 2022 zu diskutieren. Es ist
auch zu bezweifeln, ob bei diesen Positionen das erst vor kurzem verabschiedete Budget 2024
eingehalten werden kann. Auffallig ist beispielsweise, dass im Budget 2024 fiur das Alters- und
Pflegezentrum ein Betriebskostenbeitrag von Fr. 200°000.-- eingestellt wurde. In der aktuellen
Rechnung 2023 werden dafur aber Fr. 700°000.-- ausgewiesen. Er fragt die Standeskommis-
sion an, ob auch in der Rechnung 2024 mit einer grossen Abweichung vom Budget gerechnet
werden muss oder ob man auf Budgetkurs ist. Eine weitere Frage betrifft den Betriebskosten-
beitrag an die Kurzzeit- und Ubergangspflege. Im September 2023 wurde eine Verlangerung
des urspringlich bis Juni 2024 geplanten Projekts bis Ende Juni 2025 angekindigt. Gleichzeitig
wurde Zuversicht verbreitet, dass das Angebot im Anschluss in den definitiven Betrieb Uberfihrt
werden kann. Grossrat Nicola Moser mdchte heute wissen, ob diese Zuversicht weiterhin be-
steht oder ob das Angebot angesichts der aktuellen Zahlen gefahrdet ist. Weiter interessiert ihn,
ob es nach Auffassung der Standeskommission vertretbar ist, das Angebot jahrlich mit einem
Betriebskostenbeitrag von rund Fr. 1.2 Mio. zu unterstiitzen oder ob es ein Konzept gibt, mit
welchem die Kurzzeit- und Ubergangspflege mit angemessenen Kosten betrieben werden kann.

Statthalter Monika Riiegg Bless geht auf die beiden Fragen ein. Die Budgetabweichungen in

den Bereichen Alter und Pflege beruhen auf Abweichungen bei der Auslastung der Institutionen
und im ambulanten Bereich auf die um vier Monate verzdgerte Integration der Gesundheitspra-
xis. Sie raumt ein, dass die Budgetierung fur das Jahr 2024 ambitioniert war. Gleichzeitig weist
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sie daraufhin, dass seit Beginn dieses Jahres die Nachfrage nach Platzen im Langzeitbereich
stark gestiegen ist und derzeit eigentlich samtliche Pflegebetten im Kanton belegt sind, wobei
aber Doppelzimmer zunehmend nur noch mit einer Person besetzt werden kdnnen. Der Neu-
bau des Burgerheims wird diesem Umstand Rechnung tragen. Darin sind nur noch Einzelzim-
mer vorgesehen. Statthalter Monika Riiegg Bless teilt mit, dass der Verwaltungsrat GZAI bereits
mit Stabilisierungsmassnahmen darauf hinwirkt, dass das Budget mdglichst gut eingehalten
werden kann. Sie geht davon aus, dass die Rechnung 2024 mit weniger grossen Abweichun-
gen zum Budget abschliessen wird. Die Projektphase fur die Kurzzeit- und Ubergangspflege
wurde um ein Jahr verlangert, weil eine saubere Auswertung des Pilotbetriebs angestrebt wird.
Ein entsprechender Bericht ist in Ausarbeitung. Darin sollen der Mehrwert inklusive mdgliche
Einsparungen bei den Kosten flr ausserkantonale Hospitalisationen aufgezeigt werden. Der
Bericht wird auch aufzeigen, wie das Angebot kiinftig finanziert werden soll. Bei einer Finanzie-
rung nach dem Krankenversicherungsgesetz kdnnen aber nicht alle Leistungen abgegolten
werden. Es wird somit auch kiinftig ein Betrag offenbleiben, der vom Kanton getragen werden
muss. Der Kanton muss in einem politischen Entscheid dartiber befinden, ob er das fur die im-
mer zahlreicher altere werdende Bevolkerung zur Verfigung stellen und finanzieren will.

Grossrat Karl Inauen, Schwende-Rite, mochte unter Verweis auf die Taggelder und Entschadi-
gungen an die Mitglieder des Grossen Rates (Konto 1010.3000.01) wissen, warum sich die im
Jahr 2023 ausbezahlte Summe im Vergleich zur Rechnung 2022 um 60% erhdht hat.

Sackelmeister Ruedi Eberle erinnert daran, dass der Grosse Rat im Jahr 2023 sechs Sessionen
durchfiuihrte, da die Vorlage Uber die Totalrevision der Kantonsverfassung an einer ausseror-
dentlichen Session beraten wurde. Zudem wurden zur Vorberatung dieser Vorlage zusatzliche
Kommissionssitzungen durchgefiihrt. Die Sessionen im Jahr 2023 dauerten langer als im Vor-
jahr, in welchem die Beratungen des Grossen Rates mehrheitlich nur einen halben Tag bean-
spruchten. Im Weiteren hat bei den Entschadigungen an die Kommissionen ein Wechsel von
der Barauszahlung zu einer Banklberweisung stattgefunden. Es ist méglich, dass aufgrund der
zeitlich verschobenen Bankiberweisung einzelne noch fir Sitzungen im Vorjahr entrichtete Ent-
schadigungen bereits in die Rechnung 2023 eingeflossen sind.

Grossrat Reto Inauen, Appenzell, macht eine Anregung zum Konto 2100.3010.01, Lohne fur die
Mitarbeitenden im Bau- und Umweltdepartement. Dem Kommentar zu dieser Position hat er
entnommen, dass die Budgettberschreitung von 7.8% auf Auszahlungen von Gleitzeit- und
Uberstundeniiberhangen zuriickzufiihren ist. Er regt an, dass kiinftig die Lohnaufwendungen fiir
den Abbau von Altbestanden, der nur Gber Auszahlungen mdglich ist, budgetiert werden sollten.

Sackelmeister Ruedi Eberle nimmt die Anregung entgegen. Er bestatigt den Bestand von Altlas-
ten, die aber sukzessive abgebaut werden. Er versichert zudem, dags es ein Bestreben der
Standeskommission ist, dass es klnftig moglichst zu keinen neuen Uberhdngen mehr kommit.

Grossrat Reto Inauen verweist auf die grosse Budgetiiberschreitung bei den Aufwendungen fir
Gebaude- und Mobiliarversicherungen im Konto 2116.3134.01. Da fiir diese Position kein Kom-
mentar vorhanden ist, mochte er von der Standeskommission die Grinde fir die Budgetiber-
schreitung um fast 26% erfahren.

Sackelmeister Ruedi Eberle teilt dazu mit, dass mit dem Hallenbad ein neues Gebaude hinzu-
gekommen ist, das zulasten dieses Kontos versichert worden ist. Die Versicherungen flr die
Hochbauten wurden neu ausgeschrieben. Insgesamt muss der Kanton neu weniger fur die Ge-
baudeversicherungen bezahlen. Die Summe sank um Fr. 10°000.--, obwohl neu auch das Hal-
lenbad mitversichert ist. Die vom Vorredner angesprochene Position hat sich jedoch erhdht,
weil der neue Versicherer die einzelnen Gebaude mit einer anderen Ho6he eingestuft hat. Auf
der Gegenseite gibt es in anderen Positionen tiefere Betrage.

Al 012.21-40-1135730 6-20



Protokoll der Grossratssession vom 25. Marz 2024

Grossrat Reto Inauen erwartet von der Standeskommission, dass die Versicherungskosten
kinftig vor der Inbetriebnahme neuer Geb&ude budgetiert werden.

Grossrat Reto Inauen kommt auf den Geb&audeunterhalt des Gymnasiums zu sprechen

(Konto 2117.3144.03), welcher das Budget um tber 20% uberschreitet. Laut Kommentar zu
dieser Pasition wurden Fr. 220°000.-- fir Anpassungsarbeiten fir das Amt fir Informatik und far
den Schulpsychologischen Dienst aufgewendet. Im Sinne einer weitsichtigen Planung der fr
die kantonale Verwaltung erforderlichen Nutzflachen geht er davon aus, dass auch der Umzug
des Amts fir Informatik und des Schulpsychologischen Diensts ins Gymnasium vorausschau-
end geplant war. Er fragt daher, warum diese Kosten nicht budgetiert wurden.

Bauherr Ruedi Ulmann bestatigt, dass der Bedarf an Birordumlichkeiten weitsichtig geplant und
budgetiert wird. Dies wurde auch beim Umzug des Amts fir Informatik und des Schulpsycholo-
gischen Diensts gemacht. Nicht vorausgesehen wurde aber, dass die neu geschaffene Stelle
der Denkmalpflege Biroraumlichkeiten bendtigt, welche in der Nahe des Kulturamts liegen
mussen. In der Folge wurden die neuen Biroraumlichkeiten fir den Schulpsychologischen
Dienst im Dachgeschoss realisiert, was mit entsprechenden Mehrkosten verbunden war.

Grossrat Urs Dorig, Schlatt-Haslen, nimmt Bezug auf die Aufwendungen fur Untersuchungen,
Abklarungen, Projekte, Gutachten und Honorare geméss dem Konto 2180.3132.01. Die mas-
sive Kostenabweichung vom Budget wird mit Aufwendungen fur die Erarbeitung der Energie-
und Klimaschutzstrategie sowie fur die Gesuchsbearbeitung fiir das Forderprogramm Energie
begriindet. Er geht davon aus, dass vor allem im Bereich Minergie P, wie etwa beim Hallenbad
und beim neuen Verwaltungsgebéude, mehr Zertifizierungsgesuche zu bearbeiten waren.
Grossrat Urs Dorig fragt diesbeziglich an, ob seine Annahme bestatigt und die zusatzlichen
Kostentreiber im Detail benannt werden kénnen. Im Weiteren interessiert ihn, wie hoch der Auf-
wand fur die Erarbeitung der Energie- und Klimaschutzstrategie war.

Bauherr Ruedi Ulmann kann bestatigen, dass in der angesprochenen Paosition auch die gestie-
genen Aufwendungen wegen der hohen Nachfrage nach Férdergeldern aus dem Férderpro-
gramm Energie, konkret Minergie P, berlcksichtigt sind. Diese entsprechenden Mehraufwen-
dungen sind schwierig zu budgetieren. In diesem Konto ist auch der Aufwand fiir die Bearbei-
tung der Férdergesuche mitenthalten. Die Kosten flr die Minergie P-Zertifizierung, welche teil-
weise an die Energieagentur St.Gallen ausgelagert ist, betragen fast Fr. 10°000.--. Die Erarbei-
tung der Energie- und Klimaschutzstrategie wurde im Budget 2023 mit Fr. 24’000.-- beriicksich-
tigt. 2023 wurde dieser Betrag bezahlt. Insgesamt kostete die Strategie Fr. 40°000.--.

Grossrat Pius Federer, Oberegg, verweist auf das Konto 2190.3010.01, wo die Aufwendungen
fur die Fischereiaufsicht und die Bewirtschaftung verbucht sind. Er geht davon aus, dass die ge-
genlber der Rechnung 2022 und dem Budget wesentlich héheren Ausgaben nicht hauptséach-
lich fur die Fischereiaufsicht, sondern fir Bewirtschaftungsmassnahmen verwendet wurden.

Bauherr Ruedi Ulmann verweist auf das Projekt Fahlensee, welches Besatzmassnahmen bein-
haltete und einen entsprechenden Mehraufwand verursachte, der in die angesprochene Posi-
tion eingeflossen ist.

Grossrat Urs D6rig mochte zum Konto 2195.3132.02, Jagdaufsicht, erfahren, welche Mehrauf-
wendungen dazu gefiihrt haben, dass der mit Fr. 35°0000.-- gegenilber den vier vorangegange-
nen Jahren bereits hoher budgetierte Aufwand in der Rechnung noch um mehr als Fr. 31°'000.--
Ubertroffen wurde.

Bauherr Ruedi Ulmann teilt mit, dass die Pensenaufstockung fiir die Jagdaufsicht keinen direk-
ten Einfluss auf diese Position hatte. Die Beschaffung der Ausristung fur das zusatzliche Per-
sonal und eines Pikettfahrzeugs, deren Kosten im Zeitpunkt der Beschaffung nicht mehr vor-
géangig budgetiert werden konnten, fihrten zur Budgetiberschreitung.
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Grossrat Reto Inauen nimmt Bezug auf das Konto 2197.3636.01, Beitrage fur die Wildhege. Die
im Vergleich zum Budget sehr tiefen Ausgaben werden damit begriindet, dass weniger Gesu-
che fur Beitrége fur den Ersatz von Stacheldrdhten eingingen als erwartet wurde. Grossrat Reto
Inauen erinnert daran, dass Landeshauptmann Stefan Muller vor einem Jahr den bereits in der
Rechnung 2022 sehr tiefen Betrag in dieser Position damit begrindet hatte, dass die Mass-
nahme fir den Ersatz von Stacheldréhten erst gegen Ende 2022 eingefiihrt worden ist. Er wun-
dert sich, dass dieser Betrag nach mehr als einem Jahr immer noch nur unwesentlich hoher ist
als in der Rechnung 2022. Er erkundigt sich nach den Grunden, warum fur diese wichtige aus
dem Wald-Hirsch-Konzept stammende Massnahme nicht mehr Antrége eingegangen sind. Ge-
mass diesem Konzept misste die Umsetzung der definierten Massnahmen jedes Jahr tGberprift
und mindestens alle drei Jahre einer Wirkungsanalyse unterzogen werden. Er bittet Bauherr
Ruedi Ulmann, den Grossen Rat in einer nachsten Session mindlich Gber den Umsetzungs-
stand der Massnahmen zu informieren.

Landeshauptmann Stefan Muller geht auf die Frage zu den angesprochenen Beitréagen fir die
Wildhege ein. Er erlautert, dass die Standeskommission fur den Ersatz von Stacheldrahten tber
einen Zeitraum von vier Jahren einen Betrag von insgesamt Fr. 90°000.-- in vier gleich grossen
Tranchen bereitgestellt hat. Die im zweiten Jahr der Umsetzung eingegangenen Antrage der
Landwirtinnen und Landwirte zur Leistung eines Beitrags fur den Ersatz von Stacheldréahten lie-
gen stark unter den Erwartungen des Land- und Forstwirtschaftsdepartements. Das Anreizsys-
tem fur den Ersatz von Stacheldréhten ist moglicherweise doch nicht so attraktiv wie angenom-
men.

Bauherr Ruedi Ulmann erklart sich bereit, an einer nachsten Session mundlich einen kurzen
Abriss Uber den Stand der Umsetzung der priorisierten Massnahmen des Wald-Hirsch-Kon-
zepts zu geben.

Grossrat Urs Dorig nimmt auf die im Konto 2300.3010.01 ausgewiesene Lohnsumme der Mitar-
beitenden im Finanzdepartement Bezug. Wie bereits bei der auf Seite 50 abgebildeten Lohn-
summe der Mitarbeitenden im Bau- und Umweltdepartement liegen auch in dieser Position die
Aufwendungen deutlich Uber dem Budget. Insgesamt sind wegen der Auszahlung von Gleitzeit-
und Uberstundeniiberhdangen in diesen beiden Departementen Mehraufwénde von (iber

Fr. 190°000.-- entstanden. Es erscheint ihm wichtig, dass die Vorgesetzten und die Mitarbeiten-
den den Stundensaldo jeweils Ende Monat unter Kontrolle haben, sodass geleistete Uberstun-
den in einem vernlnftigen Zeitraum kompensiert werden kénnen. Damit die Wertschatzung ge-
geniiber dem Personal gesteigert werden kann, sollten die Uberstunden kinftig auf einen be-
stimmten Maximalwert beschrankt und innerhalb eines bestimmten Zeitraums kompensiert wer-
den mussen.

Grossrat Bruno Huber, Schwende-Riite, hat eine Frage zur Begriindung der massiven Budget-
Uberschreitung im Personalamt fir die Personalrekrutierung (Konto 2305.3091.01). Die Aus-
sage, dass teilweise neu zu besetzende Stellen zweimal ausgeschrieben werden miissen, ge-
nugt ihm zur Begriindung der hohen Aufwendungen nicht.

Sackelmeister Ruedi Eberle informiert, dass im Jahr 2023 wesentlich mehr Inserate zur Beset-
zung offener Stellen nétig waren als im Vorjahr. Pro ausgeschriebene Stelle meldeten sich im
Vergleich zum Vorjahr nur noch rund halb so viele Personen. Daher mussten die Ausschreibun-
gen oftmals wiederholt werden, bis geeignete Bewerbungen eingingen. Die Ausschreibungen
werden nun aber zunehmend einzig auf digitalem Weg vorgenommen, was Kosten spatrt.
Schliesslich wurden im letzten Jahr vor der Besetzung von verschiedenen wichtigen Stellen mit
den Bewerbenden Assessments durchgefihrt.

Grossrat Reto Inauen verweist auf die im Konto 3210.3010.01 verbuchten L6hne der Mitarbei-

tenden der Steuerverwaltung. Gemass Kommentar ist die Budgetlberschreitung auf eine tem-
porare Aufstockung des Personalbestands zurickzufihren, welche wegen der umfangreichen
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Tests fur die neue elektronische Steuererklarung notwendig wurde. Grossrat Reto Inauen
winscht Auskunft tber den aktuellen Stand der Steuerveranlagungen und die Entwicklung der
Arbeitsbelastung sowie Uber allfallige Massnahmen zur Linderung der Situation.

Sackelmeister Ruedi Eberle informiert Gber die Einfihrung der digitalen Steuererklarung. Einer-
seits musste die Steuersoftware NEST aktualisiert werden, was viel Testaufwand brauchte, wel-
cher von Mitarbeitenden der Steuerverwaltung ohne externe Fachpersonen durchgefiihrt wur-
den. Da die Steuerverwaltung aufgrund der Tests mit den Veranlagungen der Steuererklarun-
gen in Ruckstand geraten war, wurden Aushilfen angestellt, um einen Teil des Ruckstands auf-
zuholen. Die Steuerkommissarinnen und -kommissare wurden dazu motiviert, fur den Abbau
des Veranlagungsstaus Uberstunden zu leisten. Sackelmeister Ruedi Eberle erinnert daran,
dass nicht nur die steuerpflichtigen Einwohnerinnen und Einwohner, sondern auch interne Stel-
len der kantonalen Verwaltung, beispielsweise das Gesundheits- und Sozialdepartement fir die
Verbilligung der Krankenversicherungspramien, auf definitive Steuerveranlagungen angewiesen
sind. Trotz der ergriffenen Massnahmen konnte der Veranlagungsstau nicht im gewinschten
Ausmass abgebaut werden. Zudem konnte eine Stelle nach einer Kiindigung nicht sofort wie-
derbesetzt werden. Sackelmeister Ruedi Eberle informiert, dass aktuell knapp 66% der Steuer-
veranlagungen fur das Jahr 2022 definitiv veranlagt sind. Fir das Jahr 2023 sind erst etwa
1.8% der Veranlagungen erledigt. Er kann nicht versprechen, dass der Rickstand bis Ende
Jahr vollstandig aufgeholt sein wird. Mit der Einfihrung der Moglichkeit der elektronischen Ein-
reichung der Steuererklarung ist zuséatzlich ein unerwartet hoher Aufwand fur die Steuerverwal-
tung hinzugekommen. Diese ging von der Annahme aus, dass rund die Halfte der steuerpflichti-
gen Personen die Steuererklarung elektronisch einreichen dirfte. Derzeit wird ein Drittel der
Steuererklarungen elektronisch eingereicht, zwei Drittel auf Papier. Wahrend die papierenen
Steuererklarungen friher mit wenig Aufwand eingescannt und abgelegt wurden, ist das Vorge-
hen mit der neuen Software aufwendiger geworden. Damit die Steuerklarungen dem richtigen
Dossier zugeordnet werden, missen Einlageblatter mit einem QR-Code in die Dossiers einge-
legt werden. Bei rund 8’000 papierenen Steuererklarungen mussen allein fir das Einscannen
bis zu 160 Tage aufgewendet werden, was zusatzliche personelle Ressourcen bindet. Als So-
fortmassnahme werden Personen aktiviert, welche aufgrund ihrer bisherigen beruflichen Erfah-
rungen fur diese Tatigkeit eingesetzt werden kénnen. Es ist schwierig, solches Personal zu rek-
rutieren. Der Rickstand konnte bisher nicht wie gewtinscht aufgeholt werden.

Grossratin Angela Koller, Schwende-Rite, wirft die Frage auf, ob eine Verpflichtung fur die
elektronische Einreichung der Steuererklarung vorgesehen ist. Wenn einzelne Personen mit der
digitalen Einreichung Mlhe bekunden, durfte es in ihren Augen weniger Personal erfordern,
wenn der Kanton eine Hilfestellung anbieten wiirde. Sie bestatigt, dass in ihrem Fall die digitale
Eingabe der Steuererklarung einwandfrei funktioniert hat.

Sackelmeister Ruedi Eberle geht auf die Moglichkeiten fiir die Einreichung der Steuererklarung
ein. Neben der bisherigen Einreichung der Steuererklarung in Papierform gab es bis im letzten
Jahr die zweite Mdglichkeit, das Formular auf dem Computer auszuftllen und zu speichern, so-
dass sie auch flr das nachfolgende Jahr verfligbar sind. Die auf Papier ausgedruckten Daten
der Steuererklarung konnten der Steuerverwaltung eingereicht werden. Diese Moglichkeit wollte
die Steuerverwaltung mit Blick auf die Burgerfreundlichkeit aufrechterhalten. Dies bereitet ihr
nun Probleme. Sackelmeister Ruedi Eberle teilt mit, dass er mit dem Amtsleiter beschlossen
hat, die bisherige Version der Einreichung mit dem Programm Al-Tax abzuschaffen. Klnftig sol-
len nur noch die elektronische Einreichung mit e-Tax.Al und die Einreichung in Papierform mdg-
lich sein. Sackelmeister Ruedi Eberle denkt, dass damit weniger personelle Ressourcen bend-
tigt wirden.

Grossrat Reto Inauen verweist auf die Kontengruppe 2315, Schatzungsamt, und die im Ver-

gleich zu den Rechnungen 2021 und 2022 festzustellenden grossen Schwankungen bei den
Entschadigungen fiir die Grundstiickschatzerinnen und -schéatzer und die GebUhrenertrage fur
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die Grundstiickschatzungen. Er erkundigt sich nach den Grinden fur diese Schwankungen und
mochte mehr tber den Stand der Schatzungen erfahren.

Sackelmeister Ruedi Eberle kann ohne entsprechende Abklarungen die Grunde fur die
Schwankungen nicht mit Sicherheit nennen. Er vermutet, dass die Grundstiickschétzerinnen
und -schétzer ihre Abrechnungen etwas verspéatet einreichen, sodass deren Entschadigung
nicht in der gleichen Rechnung wie die fir die Schatzung verlangten Geblhren ausgewiesen
wurden. Die Schwankungen dirften auch damit zusammenhéngen, dass der Amtsleiter in ein
aufwendiges Digitalisierungsprojekt involviert war, was ihn stark absorbierte. Beim Stand der
Schatzungen besteht derzeit ein leichter Rickstand. Bei 12’000 Geb&audlichkeiten und einem
Schatzungsrhythmus von 10 Jahren sind im Kanton jahrlich 1’200 Schatzungen nétig. Es gibt
hierfur eine Mehrjahresplanung. Der bestehende leichte Rickstand durfte nach Einschétzung
von Sackelmeister Ruedi Eberle im Verlauf dieses Jahrs wieder aufgeholt werden kénnen.

Grossrat Erich Gollino, Appenzell, bezieht sich auf den im Konto 2330.4000.00 ausgewiesenen
Ertrag aus den Einkommenssteuern der natirlichen Personen. Er erinnert daran, dass der Kan-
ton Appenzell I.Rh. im Gegensatz zu den Kantonen Zirich, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und
Appenzell A.Rh. fir sehr vermbgende auslandische Staatsangehdrige immer noch die soge-
nannte «Besteuerung nach dem Aufwand» oder die «Pauschalsteuer» kennt. Er verweist da-
rauf, dass im Kanton Appenzell A.Rh. nach der Abschaffung der Pauschalsteuer die Erfahrung
gemacht wurde, dass zwar einige Personen aus dem Kanton wegzogen, dass aber insgesamt
ein steuerlicher Mehrertrag durch die ordentliche Besteuerung der im Kanton verbliebenen ver-
mogenden auslandischen Personen erzielt wurde. Grossrat Erich Gollino mdchte von Sackel-
meister Ruedi Eberle wissen, wieviel Steuerertrag im Jahr 2023 mit der Pauschalsteuer gene-
riert wurde. Es interessiert ihn auch, wie viele Personen aktuell im Kanton Appenzell I.Rh. so
besteuert werden. Grossrat Erich Gollino erkundigt sich im Weiteren, ob es eine Einschéatzung
dazu gibt, wie viel zusatzlicher Steuerertrag bei einer ordentlichen Besteuerung der Pauschal-
besteuerten anfallen wiirde. Schliesslich méchte er die Haltung der Standeskommission zu ei-
ner Abschaffung dieses in seinen Augen ungerechten Steuerprivilegs erfahren.

Sackelmeister Ruedi Eberle erklart, wie die Pauschalbesteuerung im Kanton Appenzell I.Rh.
funktioniert. Darunter kénnen nur Personen ohne Schweizer Birgerrecht fallen, die erstmals o-
der nach mindestens zehnjahriger Landesabwesenheit in der Schweiz steuerrechtlichen Wohn-
sitz nehmen und in der Schweiz keine Erwerbstatigkeit ausiiben. Sie kénnen das Gesuch stel-
len, anstelle der Einkommens- und Vermdgenssteuer eine Pauschalsteuer nach dem Lebens-
aufwand zu leisten. Als Bemessungsgrundlage fir die Berechnung der Pauschalsteuer wird un-
ter Anwendung der ordentlichen Steuerséatze fur die Einkommens- und Vermdgenssteuer ein
Betrag herangezogen, der sich an den Lebenshaltungskosten der gesuchstellenden Person und
ihrer oder seiner Familie orientiert. Fir die Festsetzung des steuerbaren Einkommens wird als
Minimum das Siebenfache des jahrlichen Mietzinses oder des Eigenmietwerts der Wohnung
herangezogen. Dieser Einkommensbetrag muss jedoch mindestens Fr. 429'100.-- pro Jahr be-
tragen. Fur die Bemessung der Vermdgenssteuer wird als Minimum das Zwanzigfache des
massgeblichen Lebensaufwands, mindestens aber Fr. 8.582 Mio., herangezogen. Sackelmeis-
ter Ruedi Eberle betont, dass der Bund im letzten Jahr im Rahmen einer periodisch durchge-
fuhrten Revision die gesetzlich korrekte Abwicklung der Bewilligungserteilung fur die Pauschal-
besteuerung geprtift hat. Das Ergebnis der Priufung fiel positiv aus. In Beantwortung der Fragen
von Grossrat Erich Gollino informiert Sackelmeister Ruedi Eberle, dass 2023 von den Pauschal-
besteuerten ein Steuerbetrag von rund Fr. 3.5 Mio. eingenommen wurde, wovon rund Fr. 2.5
Mio. im Kanton bleiben. Von den rund 4’500 Pauschalbesteuerten in der Schweiz werden aktu-
ell 25 Personen im Kanton Appenzell I.Rh. pauschal besteuert. Diese Zahl liegt etwa gleich
hoch wie im Jahr 2008, wobei sie in den nachfolgenden Jahren tiefer war und erst in den letzten
Jahren wieder angestiegen ist. Sackelmeister Ruedi Eberle kann keine Aussage dariiber ma-
chen, welche Erfahrungen der Kanton Appenzell A.Rh. mit der Abschaffung der Pauschalbe-
steuerung gemacht hat. Er legt aber Wert auf die Feststellung, dass es bei den Pauschalbe-
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steuerten um Personen geht, die ohne Besteuerung nach dem Aufwand in der Schweiz man-
gels Anknipfungspunkts oder wegen geltender Doppelbesteuerungsabkommen nur marginal
oder gar nicht ordentlich besteuert werden kénnten. Fir Sackelmeister Ruedi Eberle ist die
Pauschalbesteuerung kein tberholtes und ungerechtes Steuerprivileg. Bei dieser Besteuerung
wird lediglich ein anderer Steuerfaktor angewendet, wie dies auch bei der Quellensteuer der
Fall ist. Zudem kennen noch 20 weitere Kantone die Pauschalbesteuerung. Sackelmeister
Ruedi Eberle weist daraufhin, dass die bundesrechtlichen Grundlagen zur Pauschalbesteue-
rung in den Jahren 2014 und 2016 angepasst wurden und das Referendum gegen diese Be-
schliisse nicht ergriffen wurde. Die kantonalen Bestimmungen zur Pauschalbesteuerung wur-
den an der Landsgemeinde 2014 ohne Wortmeldung angenommen. Die betroffenen Personen
werden somit sowohl nach Bundesrecht als auch nach kantonalem Recht korrekt besteuert. Die
Abschaffung der Pauschalbesteuerung wirde zu Ausféllen bei den Steuereinnahmen fiihren,
welche neben dem Kanton auch die Bezirke und Gemeinden treffen wiirden und bei einzelnen
Kdrperschaften durch Erhdhung des Steuerfusses ausgeglichen werden missten. Fur Sackel-
meister Ruedi Eberle kommt daher eine Abschaffung der Pauschalbesteuerung nicht in Frage.

Grossrat Reto Inauen nimmt Bezug auf die Kontengruppe 2422, Alter und Pflege, und die dort
ausgewiesenen Betriebskostenbeitrage an die Altersinstitutionen Alpsteeblick und Burgerheim.
Gemass den Angaben auf den Seiten 107 bis 110 wurde 2023 im Betrieb der Institution Alps-
teeblick bei einer Bettenbelegung von 90% das Budget mit deutlichen Mehraufwéanden verfehlt.
Beim Burgerheim wurde bei einer Belegung von 81% das Budget sowohl durch Minderertrage
als auch durch Mehraufwande verfehlt. Grossrat Reto Inauen vermutet, dass das Budget bei
diesen beiden Betrieben aufgrund einer zu optimistisch eingeschéatzten Belegung verfehlt
wurde. Er méchte mit Blick auf den bevorstehenden Neubau des Biirgerheims wissen, ob die
Erfahrungen aus dem Rechnungsabschluss 2023 und die Entwicklungen der Belegungszahlen
bei der Planung des neuen Blrgerheims Einfluss haben oder ob trotzdem an den Anzahl Betten
gemass der urspringlichen Planung festgehalten wird.

Statthalter Monika Riegg Bless geht vorerst auf die Ergebnisse des Alpsteeblicks ein. Die bud-
getierte Belegung wurde mit 90% nur knapp nicht erreicht. Der durchschnittliche Pflegeschwe-
regrad lag aber tiefer als erwartet, was flr die Abgeltung der Pflegeleistungen relevant ist. Im
Weiteren weist sie daraufhin, dass auch die Rekrutierung des erforderlichen Fachpersonals
eine Herausforderung ist. Es wurde ein Prozess zur Optimierung der Situation eingeleitet. Zu
beachten ist aber, dass man im Langzeitbereich entlassenes Fachpersonal spater kaum noch
wieder ersetzen kann. Beim Birgerheim lag die Belegung mit 81% unter dem budgetierten
Wert, der mit Uber 90% berechnet wurde. Der Umbau eines Stockwerks hat sich auf die Zahl
der verfigbaren Betten ausgewirkt, was bei der Budgetierung zu wenig bericksichtigt wurde. Im
Blrgerheim ist auch die Besetzung der Zweierzimmer eine grosse Herausforderung. In der
Prognose fiir den Neubau des Burgerheims ist berticksichtigt, dass die Leute spéater eintreten
und das Angebot im ambulanten Bereich, sprich bei der Spitex, noch massiv ausgebaut werden
muss. Laut der Prognose kann der Bedarf an Langzeitbetten bis zur geplanten Eréffnung des
neuen Blrgerheims im Jahr 2030 gedeckt werden. Ab dem Jahr 2040 durfte ein neuer Bedarf
an Betten entstehen. Statthalter Monika Riegg Bless geht davon aus, dass die Berechnungen
des Bettenbedarfs bei der Planung des neuen Birgerheims weiterhin stimmen.

Grossratin Doris Neff-Mader, Appenzell, méchte wissen, warum die Aufwendungen fir die Ent-
schadigung der Mandatstragerinnen und -trdger beim Kindes- und Erwachsenenschutz

(Konto 2455.3130.01) viel héher waren als budgetiert, wahrend die Sozialhilfeaufwendungen fir
Kindesschutzmassnahmen (Konto 2454.3636.02) wesentlich unter Budget lagen.

Statthalter Monika Riegg Bless erlautert, dass es im Konto «Entschadigung Mandatstragers»
zum Teil um private Beistdnde oder um Mandate geht, die wegen Dringlichkeit extern vergeben
werden mussten. Die Zahl der so abgegoltenen Mandate war hoher als budgetiert. In der Zwi-
schenzeit konnte die Betreuung einzelner externer Mandate wieder durch die Berufsbeistand-

Al 012.21-40-1135730 11-20



Protokoll der Grossratssession vom 25. Marz 2024

schaft tbernommen werden. Weil diese Ruckiibernahme urspriinglich friiher geplant war, wur-
den die Aufwendungen fir die Entschadigung an die Mandatstragerinnen und -trager tiefer bud-
getiert. Die in der Kontengruppe «Wirtschaftliche Sozialhilfe» ausgewiesenen Aufwendungen
fur Kindesschutzmassnahmen betreffen die Kosten fur von der Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehodrde angeordnete Fremdplatzierungen oder Erziehungsbegleitungen. Die Aufwen-
dungen in diesem Bereich sind von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich. Im letzten Jahr fielen sie
deutlich unterdurchschnittlich aus. Da sich dies rasch andern kann, wurden die Kosten fur das
laufende Jahr im Rahmen der Kosten des vorangegangenen Jahrs budgetiert.

Grossratin Doris Neff-Mader verweist auf die im Konto 2500.3090.01 aufgefihrten Ausgaben fur
Aus- und Weiterbildungen, welche markant iber dem Budget 2023 und der Rechnung 2022 lie-
gen. Sie erkundigt sich, ob diese Mehraufwendungen auf zusatzliche Aus- und Weiterbildungen
zurtickzufuihren sind und warum die entsprechenden Mehrkosten nicht budgetiert wurden.

Landesfahrich Jakob Signer gibt zu bedenken, dass die Budgetierung der Ausgaben fur Aus-
und Weiterbildungen des Personals schwierig ist. Die allgemeine Aus- und Weiterbildung im
Kanton wird zentral vom Personalamt organisiert, die individuelle Aus- und Weiterbildung durch
die Departemente. Diese Aufteilung halt er fur sinnvoll. Beztiglich des von der Vorrednerin an-
gesprochenen Kontos prazisiert er, dass die entsprechenden Aufwande fir die Kantonspolizei,
die Staatsanwaltschaft und das Strassenverkehrsamt darin nicht mitbertcksichtigt sind, da es
fur diese separate Positionen gibt. Die angesprochene Position enthélt die Kosten fur Weiterbil-
dungen der Mitarbeitenden in den Bereichen Zivilstandswesen, Bevolkerungsdienste und In-
tegration. Sie enthalt im Weiteren die Kosten einer CAS-Ausbildung und einer Ausbildung zur
Erlangung eines eidgendssischen Fachausweises.

Grossrat Albert Neff, Schwende-Rte, verweist auf die in der Kontengruppe 2515 aufgefihrten
Kosten fur die Rechtspflege und die in der Kontengruppe 2527 genannten Aufwendungen fir
die Jugendanwaltschaft. Er macht auf die grossen Kostensteigerungen bei der unentgeltlichen
Rechtspflege und bei der Jugendanwaltschaft im Vergleich zur Rechnung 2017 aufmerksam.
Bei den Kosten der Jugendanwaltschaft hat er festgestellt, dass der Kanton tber alle drei Positi-
onen gesehen in den Jahren 2017 bis 2021 durchschnittlich jeweils einen geringen Ertragsiber-
schuss erzielt hatte. Seit dem Jahr 2022 resultiert aus den drei Positionen ein Uberdurchschnitt-
lich hoher Aufwand. Grossrat Albert Neff mdchte nahere Ausfihrungen dariber, was die hohen
Aufwendungen fur die unentgeltliche Rechtspflege beinhalten und welche Bereiche am meisten
betroffen sind. Er mdchte auch eine Einschéatzung, ob die Kostenentwicklung in den beiden ge-
nannten Kontengruppen einem Trend entspricht und ob allenfalls Gegenmassnahmen geplant
sind.

Landesfahnrich Jakob Signer verweist auf die Begriindungen fiir die Budgetabweichungen auf
Seite 43. Er macht klar, dass es sich bei den ausgewiesenen Aufwendungen um die Summe
der Kosten fir die Falle der Jugendanwaltschaft handelt. Bei der Kontengruppe Jugendanwalt-
schaft schliesst er nicht aus, dass die Aufwendungen im laufenden Jahr auf die Halfte oder
nahe null sinken. Es ist aber auch moglich, dass die Kosten in einem ahnlichen Ausmass wie
2023 anfallen. Landesfahnrich Jakob Signer kommt im Weiteren auf die Aufwendungen fiir die
unentgeltliche Rechtspflege zu sprechen. Wie in den Begriindungen erwéahnt, haben mehrere
grossere Straf- und komplexere Familienrechtsfélle zu den hohen Kosten beigetragen. Bei den
wesentlich hoher als in den Vorjahren angefallenen Aufwanden fiir Prozessgebihren ist zu be-
denken, dass die Kosten bei Strafverfahren, die nicht auf die Taterschaft abgewalzt werden
kénnen, vom Staat zu tragen sind. Aber auch bei einem Freispruch oder einer Gutheissung ei-
ner Beschwerde tragt der Kanton die Kosten.

Grossrat Karl Inauen méchte zum Konto 2612.3636.01 wissen, wie sich der Aufwand fir die

Grossviehschauen in Appenzell und Oberegg zusammensetzt und warum dieser seit 2021 je-
des Jahr um tber 20% ansteigt. In diesem Zusammenhang stellt er die Anschlussfrage, wie
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lange man die Grossviehschau in Appenzell in Anbetracht des steigenden, mit dem Auto anrei-
senden Besucherstroms weiterhin auf dem grossten Parkplatz des Dorfs Appenzell durchfihren
will.

Landeshauptmann Stefan Miller zeigt die Punkte auf, welche zu einer Erhéhung des Aufwands
fur die Grossviehschauen gegentiber dem Vorjahr gefiihrt haben. Aufgrund der Teuerung ha-
ben die Reinigungsarbeiten Mehrkosten gebracht. Bei der Grossviehschau in Oberegg konnte
man friher zur Unterstiitzung auf Zivilschutzkrafte zurtickgreifen. Dies ist seit dem letzten Jahr
nicht mehr madglich. Allein in dieser Position sind dadurch Mehraufwendungen von rund

Fr. 8'000.-- entstanden. Landeshauptmann Stefan Miller macht abschliessend klar, dass eine
Verlegung der Grossviehschau in Appenzell an einen anderen Platz keine Option ist.

Grossrat Reto Inauen nimmt bei den Begrindungen fiir die Abweichungen in der Abfallrech-
nung auf Seite 99 Bezug auf die Bemerkung, dass die Erweiterung des Okohofs nochmals um
ein Jahr verschoben wurde. Er hélt die aktuelle Zufahrtsregelung beim Okohof, mit welcher man
rickwarts auf die Abladepléatze fahren muss, langerfristig nicht fur tragbar. Er méchte daher wis-
sen, wann die vom Grossen Rat bereits Mitte 2021 bewilligte Erweiterung des Okohofs umge-
setzt wird.

Bauherr Ruedi Ulmann teilt mit, dass die Ablaufe im Okohof beziiglich Brandschutz und Ver-
kehrssicherheit nach der Bewilligung der Erweiterung im Sommer 2021 nochmals griindlich
Uberprift wurden. Entgegen dem Votum des Vorredners kommt der gednderte Verkehrsfluss
bei den Nutzenden des Okohofs tiberwiegend gut an. Ein Sicherheitsdefizit zulasten der Mitar-
beitenden hat das Bau- und Umweltdepartement zu einer Optimierung der Ablaufe veranlasst.
Aufgrund dessen erfolgte eine nochmalige Kostenuberprifung. Ein Wechsel in der Leitung des
Amts fir Umwelt hat zu einer weiteren Verzdgerung der Okohoferweiterung beigetragen. Man
wollte allfallige Beurteilungen der neuen Amtsleitung abwarten. Schliesslich geniesst das Bau-
projekt unter den verschiedenen hangigen Hochbauprojekten des Kantons auch nicht erste Pri-
oritat, sodass 2023 eine erneute Verschiebung um ein Jahr beschlossen wurde. Bauherr Ruedi
Ulmann kann jedoch mitteilen, dass bereits in dieser Woche eine weitere Sitzung des Len-
kungsausschusses stattfinden wird, an der die nachsten Schritte zur Umsetzung der Erweite-
rung festgelegt werden sollen.

Im Weiteren wird das Wort zur Rechnung nicht mehr gewtiinscht.

In der Schlussabstimmung wird die Staatsrechnung fur das Jahr 2023 einstimmig geneh-
migt.
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4. Verordnung Uber die elektronische Uberwachung im Zivilrecht (VeU)

712024: Antrag Standeskommission

7/2024: Kommission flir Recht und Sicherheit
Referent: Grossrat Markus Koster, Prasident ReKo
Departementsvorsteher: Landesfahnrich Jakob Signer

Grossrat Markus Koster, Prasident der ReKo, schildert kurz die Ausgangslage. Zur besseren
Umsetzung von Schutzmassnahmen, die fir Betroffene von hauslicher Gewalt und Stalking an-
geordnet werden, etwa Anndherungs- und Kontaktverbote, wurde im Schweizerischen Zivilge-
setzbuch per 1. Januar 2022 eine gesetzliche Grundlage fur die Anordnung einer elektroni-
schen Uberwachung geschaffen. Mit der neuen Bestimmung wurde auch festgelegt, dass die
Kantone die fur den Vollzug zustandige Stelle bezeichnen und das Verfahren regeln missen.
Da gemass den Bestimmungen des kantonalen Einfihrungsgesetzes zum Schweizerischen Zi-
vilgesetzbuch der Grosse Rat die fur den Vollzug des Bundeszivilrechts erforderlichen Regelun-
gen erlasst, soll der Grosse Rat mit einer Verordnung die kantonalen Vorschriften fir die Anord-
nung der elektronischen Uberwachung erlassen. Mit dieser sollen die zustandigen Stellen im
Kanton bezeichnet und das Verfahren geregelt werden. Die Verordnung sieht vor, dass die An-
ordnung der elektronischen Uberwachung im Zivilrecht durch das Bezirksgerichtsprasidium Ap-
penzell erfolgt. Fir den Vollzug der zivilgerichtlichen Anordnung wird die kantonale Stelle fur
Straf- und Massnahmenvollzug als zustandig bezeichnet. Das Verfahren soll sich nach den
Bestimmungen uber die Umsetzung der elektronischen Uberwachung im Strafvollzug richten,
sofern die neue Verordnung nichts anderes festhalt. Sollten sich in der Praxis noch Fragen er-
geben, die noch im Detail geregelt werden missen, soll die Standeskommission dies machen
kénnen. Grossrat Markus Koster teilt mit, dass die ReKo dem Grossen Rat einstimmig bean-
tragt, auf die Beratung der Vorlage einzutreten und diese wie vorgelegt zu verabschieden.

Landesfahnrich Jakob Signer geht ebenfalls kurz auf den Inhalt der Vorlage ein. Fur Falle, in
denen eine Zivilrichterin oder ein Zivilrichter eine elektronische Uberwachung mit Fussfesseln
anordnet, missen in Erganzung zu den bundesrechtlichen Regelungen die erforderlichen kan-
tonalen Regelungen erlassen werden. Es geht im Wesentlichen darum, wer zustandig ist, wie
das Verfahren ablauft, wie der Informationsaustausch erfolgen soll und wie die Kosten verlegt
werden.

Eintreten wird beschlossen.

Titel und Ingress
Keine Bemerkungen.

Ziffer |

Art. 1 bis Art. 7
Keine Bemerkungen.

Ziffern 1l bis IV
Keine Bemerkungen.

Es wird keine zweite Lesung gewtinscht.

In der Schlussabstimmung wird die Verordnung iiber die elektronische Uberwachung im
Zivilrecht (VeU) einstimmig angenommen.
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5. Kantonsbeitrag an die Kosten der Sanierung des Schulhauses Gonten

8/2024: Antrag Standeskommission

8/2024: Antrag Kommission fiir Soziales, Gesundheit, Erziehung, Bildung
Referentin: Grossrétin Patricia Fritsche-Manser, Mitglied SoKo
Departementsvorsteher: Landammann Roland Inauen

Grossratin Patricia Fritsche-Manser, Mitglied der SoKo, fuhrt aus, dass die Schulraume des
Schulhauses Gonten den heutigen padagogischen Anforderungen an den Schulunterricht nicht
mehr gentgen und daher umfassende bauliche Massnahmen ergriffen werden missen. Neben
Anpassungen der Schulraume im Hinblick auf eine optimale Nutzung des verfiigbaren Gebau-
devolumens fur den Unterricht sind auch gréssere bauliche Massnahmen an der Gebaudehtille
notig. Die Bauarbeiten sollen nach den Sommerferien 2024 beginnen. Geméass dem eingereich-
ten Kostenvoranschlag wird mit Baukosten von Fr. 4.7 Mio. gerechnet. Der Anteil der wertver-
mehrenden und somit subventionsberechtigten Kosten wurde vom Bauplaner in Zusammenar-
beit mit dem Schulrat, dem Bau- und Umweltdepartement sowie dem Erziehungsdepartement
auf 49.12% festgelegt. Auf dieser Grundlage wurden subventionsberechtigte Baukosten von

Fr. 2°312°060.-- errechnet. Da die Schulgemeinde Gonten unter Bertcksichtigung der Steuer-
kraft pro Einwohnerin und Einwohner per Ende Dezember 2022 einen Subventionssatz von
49% erreicht hatte, kann sie an die subventionsberechtigten Baukosten fir die projektierte Sa-
nierung des Schulhauses Gonten einen Kantonsbeitrag von maximal Fr. 1’132’910.-- erwarten.
Die Standeskommission beantragt dem Grossen Rat, einen Subventionsbeitrag von 49% der
anerkannten Baukosten flr das Sanierungsprojekt der Schule Gonten, maximal Fr. 1°132°910.--,
zu bewilligen. Im Betrag eingeschlossen ist die Mehrwertsteuer. Vom Betrag abzuziehen sind
kantonale Forderbeitrage fur wertvermehrende Bauten. Die SoKo unterstitzt den Antrag der
Standeskommission einstimmig.

Eintreten wird beschlossen.

Das Wort zur Vorlage wird nicht gewlnscht.

In der Schlussabstimmung wird der Subventionsbeitrag von 49% an die anerkannten
Baukosten fir die Sanierung des Schulhauses Gonten, maximal Fr. 1’°132’910.-- (inklusive

Mehrwertsteuer und abziiglich kantonale Foérderbeitrage fur wertvermehrende Bauten),
bei einer Enthaltung bewilligt.
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6. Geschaftsbericht 2023 der Appenzeller Kantonalbank

9/2024: Antrag Bankrat
Referent: Sackelmeister Ruedi Eberle

Sackelmeister Ruedi Eberle kann erneut Gber einen sehr guten Abschluss der Appenzeller Kan-
tonalbank im Geschéftsjahr 2023 berichten. Mit einem Bruttogewinn von Fr. 23.9 Mio. hat die
Appenzeller Kantonalbank den bisher hochsten Geschaftserfolg inrer Geschichte erzielt. Die Bi-
lanzsumme hat sich auf gut Fr. 4.2 Mia. und das Kreditvolumen auf rund Fr. 3.5 Mia. erhoht.
Der ausgewiesene Gewinn betragt nach Abzug der Einlage als Reserven fir allgemeine Bankri-
siken Fr. 12.2 Mio. Davon werden Fr. 4.7 Mio. den freiwilligen Reserven und Fr. 7.5 Mio. der
Staatskasse zugewiesen. Die Kennzahlen der Bank widerspiegeln das gute Ergebnis. So hat
sich das Verhéltnis zwischen Geschaftsaufwand und Betriebsertrag verbessert. Es ist mit
47.1% rund 5% hoher als der Durchschnitt aller Kantonalbanken. Séckelmeister Ruedi Eberle
verweist im Weiteren auf die Eigenkapitalquote von inzwischen 20%, mit welcher die Appenzel-
ler Kantonalbank weit Giber dem von der FINMA fur Banken der Kategorie 4 festgelegten mini-
malen Eigenmitteldeckungsgrad von 12.56% liegt. Mit den erwahnten Kennzahlen ist die Ap-
penzeller Kantonalbank gut aufgestellt. S&ckelmeister Ruedi Eberle verweist auf das hohe Ver-
trauen, welches die Bank bei vielen Kundinnen und Kunden geniesst, was sich fir ihn in der
Entwicklung der Appenzeller Kantonalbank zeigt. Solange sie die Reserven weiterhin starkt und
die Kennzahlen tberdurchschnittlich sind, hat Sackelmeister Ruedi Eberle keine Sorge um die
Appenzeller Kantonalbank. Er beantragt dem Grossen Rat, den Geschaftsbericht 2023 der Ap-
penzeller Kantonalbank zu genehmigen.

Eintreten ist obligatorisch.
Das Wort wird nicht gewilnscht.

Der Grosse Rat genehmigt bei einer Enthaltung den Geschaftsbericht 2023 der Appenzel-
ler Kantonalbank.
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7. Landrechtsgesuche

10/2024: Bericht Kommission fiir Recht und Sicherheit
Mundlicher Antrag Kommission fir Recht und Sicherheit
Referent: Grossrat Markus Koster, Prasident ReKo

Unter Ausschluss der Offentlichkeit hat der Grosse Rat folgenden Personen das Landrecht des
Kantons Appenzell I.Rh. und das Gemeindebirgerrecht von Appenzell erteilt:

Yilmaz Demirtas, geboren 1993 in der Tlrkei, tirkischer Staatsangehdriger, wohnhaft Weiss-
badstrasse 59, Appenzell;

Stelio Thir, geboren 1998 in St.Gallen, von Altstatten SG, wohnhaft Mooshaldenstrasse 31,
Appenzell;

Adrian Gachter, geboren 1983 in Grabs SG, von Oberriet-Holzrhode SG, wohnhaft Bohl 9,
Haslen.
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8. Mitteilungen und Allfalliges

- Grossrat Urban Fassler, Gonten, informiert Uber vermehrt beim Bezirksrat Gonten einge-
gangene Reklamationen von Grundeigentimerinnen und -eigentiimern, dass die durch ihre
Liegenschaft fihrenden Wanderwege von Velofahrerinnen und -fahrern oder von Reiterin-
nen und Reitern benitzt werden. Der Bezirksrat Gonten vertritt die Auffassung, dass Velo-
fahren und Reiten auf Wanderwegen grundsétzlich verboten sind. Grossrat Urban Fassler
verweist dazu auf Art. 43 Abs. 1 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, SR 741.01), gemass
welchem Wege, die sich fur den Verkehr mit Motorfahrzeugen und Fahrradern nicht eignen
oder offensichtlich nicht dafiir bestimmt sind, wie Fuss- und Wanderwege, nicht mit solchen
Fahrzeugen befahren werden dirfen. Auch aus Art. 1 der kantonalen Verordnung zum Ein-
fuhrungsgesetz zum Bundesgesetz tUber Fuss- und Wanderwege (VEG FWG, GS 725.310)
ergibt sich indirekt, dass ohne eine ausdriickliche Offnung der Fuss- und Wanderwege das
Befahren von Fuss- und Wanderwegen mit Velos und deren Benuitzung fir das Reiten nicht
gestattet ist. Er halt es nicht fir nétig und zweckmassig, dass die Bezirke Veloverbotstafeln
bei Wanderwegen platzieren, wenn dies bereits gesetzlich verboten ist. Er erwartet von der
Standeskommission und insbesondere von Landesfahnrich Jakob Signer, dass die Bevol-
kerung Uber den Sachverhalt zu diesem Thema informiert wird und die Kantonspolizei mehr
Kontrollen durchfuhrt und bei Widerhandlungen Bussen ausspricht. Diesbezliglich verweist
er auf den Anhang der Ordnungsbussenverordnung des Bundes (OBV, SR 314.11), wo un-
ter Ziff. 620 eine Busse von Fr. 30.-- vorgesehen ist, wenn ein Weg mit einem Velo befah-
ren wird, obwohl er offensichtlich nicht dafir bestimmt ist.

Bauherr Ruedi Ulmann geht auf die verschiedenen Gesetzesbestimmungen ein und ruft in
Erinnerung, dass die Auslegung von Art. 43 Abs. 1 SVG immer wieder Diskussionen aus-
I6st. Neben dieser Bestimmung muss auch Art. 8 des Alpgesetzes (GS 916.500) beachtet
werden, welcher das Befahren des Alpgebiets mit Fahrradern abseits der bewilligten Rou-
ten verbietet. Der 6rtliche Geltungsbereich der Alpgesetzgebung wird in Art. 1 der Verord-
nung zum Alpgesetz (GS 916.510) mit einer Auflistung der Namen der betroffenen Liegen-
schaften und Alpen klar definiert. Im Weiteren ist Art. 1 VEG FWG zu beachten, welcher es
den Bezirken ermdglicht, Fuss- und Wanderwege auch fir andere Benutzerkreise zu off-
nen. Somit gilt die Grundregel, dass Wanderwege nicht befahren werden dirfen, dass es
aber mdglich ist, Wanderwege flr Velofahrende freizugeben. Die im Kanton Appenzell I.Rh.
bestehenden Velo- und Bikerouten kénnen mit der App Schweizmobil heruntergeladen wer-
den. Nach Entscheiden in anderen Kantonen, dass ein generelles Fahrverbot auf Wander-
wegen unzuldssig sei, hat das Bau- und Umweltdepartement die rechtlichen Grundlagen
einlasslich abklaren lassen. Die Abklarungen haben ergeben, dass ein in einem kantonalen
Gesetz statuiertes allgemeines, ortlich auf das Alpgebiet des Kantons Appenzell I.Rh. be-
schranktes Fahrverbot fir Fahrrader ausserhalb bewilligter Routen mit dem Bundesrecht,
insbesondere mit Art. 43 SVG, vereinbar ist. Im Weiteren gilt es zu beachten, dass das
Fahrverbot fir Fahrrader im Alpgesetz von der Landsgemeinde ausgesprochen und sein
ortlicher Anwendungsbereich in der Verordnung vom Grossen Rat bestimmt wurde. Das
Verbot wurde von der obersten gesetzgebenden Behoérde des Kantons erlassen. Daher
kann davon ausgegangen werden, dass das Verbot im Kanton kompetenzgemass erlassen
wurde. Die im Einfllhrungsgesetz zum Veloweggesetz vorgesehene Regelung fiir das Be-
fahren von Fuss- und Wanderwegen knlpft an das Alpgesetz und die Ergebnisse der recht-
lichen Abklarungen an. Als Erganzung zu den Ausflhrungen des Vorredners raumt Bauherr
Ruedi Ulmann ein, dass die rechtlichen Regelungen lber das Befahren von Fuss- und
Wanderwegen Interpretationsspielraum bieten. Er ist grundsétzlich bereit, den Input der
Sensibilisierung der Offentlichkeit furr die rechtliche Situation aufzunehmen. Er verweist
aber auch auf den vorliegenden Entwurf des Einflihrungsgesetzes zum Veloweggesetz,
welcher eine Klarung bringen dirfte.
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Grossratin Angela Koller, Schwende-Riute, zeigt sich erstaunt tiber die Ausfuhrungen von
Bauherr Ruedi Ulmann. Sie erinnert sich als frihere Wanderwegverantwortliche des Be-
zirks Rute daran, dass es im Bau- und Umweltdepartement ein juristisches Gutachten gibt,
gemass welchem das Radfahren auf Wanderwegen tberall dort, wo es nicht ausdriicklich
verboten ist, erlaubt ist. Es ist fur sie nicht haltbar, die Begrindung fur das Fahrverbot auf
Fuss- und Wanderwegen auf das Veloweggesetz des Bundes abzustiitzen, welches erst
wenige Monate in Kraft und kantonal noch nicht umgesetzt ist.

Grossrat Bruno Huber, Schwende-Rite, ist ebenfalls erstaunt dartiber, dass nun plotzlich
Gewissheit besteht, dass das Radfahren auf Fuss- und Wanderwegen fast tberall verboten
ist. Es muss in seinen Augen auch daran gedacht werden, dass man mehr Mdglichkeiten
fur Radfahrende schaffen muss, wenn man das Befahren der Wege sonst tiberall verbieten
will.

Landesfahnrich Jakob Signer ruft in Erinnerung, dass der im Zentrum der Diskussionen ste-
hende Art. 43 Abs. 1 SVG zu einer Zeit erlassen wurde, als es noch keine Mountainbikes
gab. Das erste in dieser Regelung enthaltene Kriterium flr das Fahrverbot, namlich wenn
sich ein Weg nicht fir das Befahren eignet, ist heutzutage bei den gelb markierten Wander-
wegen oftmals nicht mehr erfillt, da sich diese zu einem grossen Teil fir das Befahren mit
Mountainbikes eignen. Diese Wege sind aber offenbar nicht fir das Befahren bestimmt,
weil es Fuss- und Wanderwege sind. Das zweite Kriterium fur das in Art. 43 Abs. 1 SVG
verankerte Fahrverbot ist damit erfillt. Fuss- und Wanderwege dirfen somit nach dieser
Interpretation der bundesrechtlichen Bestimmung nicht mit Bikes befahren werden. Landes-
fahnrich Jakob Signer weist daraufhin, dass es aber auch eine andere Interpretation dieser
Bestimmung gibt. Demnach soll das Verbot nur dann gelten, wenn beide der darin genann-
ten Kiriterien erfillt sind. Wenn eines der beiden Kriterien fir ein Fahrverbot mit Bikes nicht
erfallt ist, ist nach dieser Interpretation das Befahren der Fuss- und Wanderwege mit Bikes
erlaubt. Es gibt verschiedene rechtliche Beurteilungen dieser Streitfrage, welche sich an
diese zweite Interpretation halten. Die rechtliche Situation ist daher nicht ganz klar. Eine
Moglichkeit fur eine Klarung kénnte eine entsprechende Regelung im Einfihrungsgesetz
zum Veloweggesetz sein. Dort kbnnte man eine Regelung setzen, welche die Streitfrage in
die eine oder andere Richtung beantwortet. Bei der Diskussion des Einfllhrungsgesetzes
zum Veloweggesetz wird zu entscheiden sein, ob eine verlassliche Basis fir ein Verbot von
Velos auf Fuss- und Wanderwegen aufgenommen wird oder zumindest klare Vorgaben er-
lassen werden, wann das Befahren dieser Wege mit Velos gestattet ist. Fir die geforderte
Sensibilisierung der Bevdlkerung sollte die rechtliche Situation geklart sein.

- Grossrat Romeo Premerlani, Schwende-Rte, thematisiert das soeben angesprochene
Bundesgesetz Uber Velowege (Veloweggesetz) vom 18. Marz 2022, welches seit dem
1. Januar 2023 in Kraft ist. Darin sind unter anderem die Grundséatze fir die vom Kanton
und den Bezirken vorzunehmende Planung von Velowegnetzen festgelegt. Insbesondere
werden im Veloweggesetz die Velowegnetze als zusammenhangende und durchgehende
Verkehrswege sowohl fiir den Alltag als auch fur Freizeitaktivitdten gesehen. Er weist da-
raufhin, dass fur die kantonale Umsetzung des Veloweggesetzes zwei Fristen einzuhalten
sind. Die Planung der Velowegnetze muss bis Ende 2027 abgeschlossen sein. Deren Um-
setzung wird bis Ende 2043 verlangt. Grossrat Romeo Premerlani erkundigt sich nach dem
Stand der Umsetzung im Kanton. Er mdchte auch wissen, wie der Bund bei der Umsetzung
des Auftrags in Gebieten, welche im Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler
von nationaler Bedeutung (BLN) aufgenommen sind, einbezogen wird. Schliesslich erkun-
digt er sich nach der Bereitschaft der Standeskommission flir ein zligiges Angehen eines
durchgéngigen Velowegnetzes sowohl fir den Alltags- als auch fir den Freizeitverkehr.

Bauherr Ruedi Ulmann verweist auf seine vorangegangenen Ausfihrungen. Er geht an die-

ser Stelle nur noch kurz auf die Fragen ein. Er teilt mit, dass derzeit das Einfilhrungsgesetz
zum Veloweggesetz ausgearbeitet wird. Einen Einbezug des Bundes fiir die Umsetzung
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des Veloweggesetzes in BLN-Gebieten halt er nicht fur erforderlich, da bereits das Alpge-
setz regelt, dass das Velofahren im Alpgebiet mit Ausnahme der bewilligten Routen nicht
gestattet ist, und der Bund fiir die Definition der kantonalen Vorgaben im Alpgebiet nicht
beigezogen werden muss. Der Kanton muss gewisse Rechtsgrundlagen des Bundes, auf
welche bereits im vorangegangenen Votum hingewiesen wurde, berticksichtigen. Beziglich
des Fuss- und Veloverkehrs wurden von einer Arbeitsgruppe, welche sich schweizweit mit
Siedlungsplanung und Architektur befasst, eine Vorstudie gemacht. Diese sogenannte
ASA-Studie zeigt die bestehenden Netzliicken im Kanton auf. Im Weiteren widmet sich
auch die Gesamtverkehrsstrategie diesem Thema. Als drittes wird die in Ausarbeitung ste-
hende kantonale gesetzliche Grundlage eine verlassliche Komponente fir die Schaffung
eines Velowegnetzes bilden. Weitergehende Ausfiihrungen zum Stand der Umsetzung des
Veloweggesetzes im Kanton kann Bauherr Ruedi Ulmann derzeit nicht machen.

- Bauherr Ruedi Ulmann orientiert Giber den Abschluss der Bauabrechnung des Hochwasser-
schutzprojekts Weissbad, fur welches die Landsgemeinde 2014 einen Kredit gewahrt hatte.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund Fr. 4.46 Mio. Nach Abzug des Bundesbeitrags
und den Kostenanteilen der Appenzeller Bahnen sowie des Landesbauamts an den
Schwemmbholzrechen verbleiben Gesamtkosten von rund Fr. 2.383 Mio., die gemass ge-
setzlicher Regelung zu 80% vom Kanton und zu 20% von den Perimeterpflichtigen zu tra-
gen sind. Die Kostenbeitrage der Perimeterpflichtigen und der Anteil des Kantons konnten
aber stark reduziert werden, da sich Dritte an den Kosten beteiligt haben. Zum einen hat
sich die Mobiliar Versicherung mit insgesamt Fr. 500’000.-- an den Kosten beteiligt. An das
Hochwasserschutzprojekt Weissbad wurde im Weiteren ein Beitrag aus dem Fische-
reifonds von rund Fr. 200°000.-- fir Massnahmen zur Aufwertung des Lebensraums ge-
sprochen. Auch die Hof Weissbad AG hat einen Beitrag von Fr. 100°000.-- an das Projekt
geleistet. Bauherr Ruedi Ulmann kann mitteilen, dass aufgrund der Kostenbeitrdge der ge-
nannten Dritten der Beitrag der Perimeterpflichtigen von rund Fr. 476’700.-- auf rund
Fr. 71°700.-- reduziert werden konnte. Der vom Kanton Appenzell I.Rh. zu tragende Beitrag
hat sich von etwa Fr. 1.9 Mio. auf gut Fr. 1.5 Mio. verringert.

- Grossratsprasident Albert Manser verabschiedet die ausscheidenden Mitglieder des Gros-
sen Rates. Grossratin Ursi Dahler-Blcheler, Schwende-Riite, Grossrat Alfred Koller, Ap-

penzell, sowie Grossrat Bruno Streule, Schwende-Rite, haben heute letztmals an einer
Session des Grossen Rates teilgenommen.

Appenzell, 3. Mai 2024

Der Ratschreiber:

Markus Ddrig
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a Kanton Appenzell Innerrhoden E211.460

Schlussfassung

Verordnung Uber die elektronische
Uberwachung im Zivilrecht
(VelU)

vom [Datum]

Von diesem Geschéaft tangierte Erlasse (GS Nummern)

Neu: E211.460
Geandert: -
Aufgehoben: —

Der Grosse Rat des Kantons Appenzell I.Rh.,

gestutzt auf Art. 99 Abs. 1 des Einfihrungsgesetzes zum Schweizerischen
Zivilgesetzbuch vom 29. April 2012 (EG ZGB),

beschliesst:

Neuer Erlass Verordnung uber die elektronische Uberwachung im Zivilrecht
(VeU):

Art. 1 Allgemeines

! Diese Verordnung regelt die Zustandigkeit und das Verfahren bei der ge-
richtlich angeordneten elektronischen Uberwachung im Zivilrecht.

Art. 2 Zustandigkeit

' Die kantonale Stelle fiir Straf- und Massnahmenvollzug ist zustandig fiir
den Vollzug von zivilgerichtlichen Anordnungen der elektronischen Uberwa-
chung gemass Art. 28c Abs. 3 des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs vom
10. Dezember 1907 (ZGB).



E211.460 Kanton Appenzell Innerrhoden

2 Die zustandige Stelle flr Straf- und Massnahmenvollzug kann fir den
Vollzug der elektronischen Uberwachung die Kantonspolizei oder weitere
Organe wie die Bewahrungshilfe beiziehen und ihnen bestimmte Vollzugs-
aufgaben ubertragen.

Art. 3 Verfahren

' Das Verfahren richtet sich sachgemass nach den Bestimmungen (iber die
Umsetzung der elektronischen Uberwachung im Strafvollzug, sofern in die-
ser Verordnung nichts anderes festgehalten wird.

? Die zustandige Stelle fiir Straf- und Massnahmenvollzug priift auf gerichtli-
che Anfrage die Vollziehbarkeit der elektronischen Uberwachung.

% Die aufgezeichneten Daten Uber die beteiligten Personen durfen nur zur
Durchsetzung der angeordneten Massnahmen gemaéss Art. 28b ZGB ver-
wendet werden. Die zustandige Stelle fur Straf- und Massnahmenvollzug
stellt sicher, dass die Daten spatestens zwolf Monate nach Abschluss der
angeordneten Uberwachungsmassnahme geléscht werden.

4 Nach Beendigung der elektronischen Uberwachung erstattet die zustandi-
ge Stelle fur Straf- und Massnahmenvollzug dem anordnenden Gericht Be-
richt und stellt ihm die Aufzeichnungen zur Verfigung.

Art. 4 Informationsaustausch

' Das anordnende Gericht teilt seine Entscheide der zustandigen Stelle fiir
Straf- und Massnahmenvollzug, der Kindes- und Erwachsenenschutzbe-
hérde, der Kantonspolizei sowie weiteren Behoérden und Dritten mit, soweit
dies zu deren Aufgabenerflllung oder zum Schutz der klagenden Person
notwendig erscheint oder der Vollstreckung dient.

2Es ist zum Zweck der Eignungsabklarung erméchtigt, der vollziehenden
Behorde Informationen sowie sachdienliche Akten weiterzuleiten.

3 Die zustandige Stelle firr Straf- und Massnahmenvollzug ist befugt, das an-
ordnende Gericht und die Kantonspolizei sowie weitere Behérden und Dritte
zu informieren, soweit dies zu deren Aufgabenerfillung oder zum Schutz der
klagenden Person notwendig erscheint oder der Vollstreckung dient.

“ Die zustandige Stelle fur Straf- und Massnahmenvollzug informiert das an-
ordnende Gericht, die Kantonspolizei sowie die gefahrdete Person lber den
tatséchlichen Beginn und das Ende der elektronischen Uberwachung sowie
liber Verstdsse gegen die elektronische Uberwachung.



Kanton Appenzell Innerrhoden E211.460

Art. 5 Kosten

' Die zustandige Stelle fiir Straf- und Massnahmenvollzug stellt dem anord-
nenden Gericht die Kosten des Vollzugs in Rechnung.

2 Das anordnende Gericht auferlegt die Kosten des Vollzugs der zu Uberwa-
chenden Person unter Beriicksichtigung ihrer finanziellen Verhaltnisse.

Art. 6 Ausfiihrungsbestimmungen

' Soweit erforderlich, erlasst die Standeskommission Ausfiihrungsbestim-
mungen.

Art. 7 Inkrafttreten
' Diese Verordnung tritt am 1. April 2024 in Kraft.

Keine Fremdénderungen.

Keine Fremdaufhebungen.

Iv.
Dieser Beschluss tritt am 1. April 2024 in Kraft.



	Grossratsprotokoll vom 25. März 2024
	1. Eröffnung
	2. Protokoll der Session vom 5. Februar 2024
	3. Staatsrechnung für das Jahr 2023
	4. Verordnung über die elektronische Überwachung im Zivilrecht (VeÜ)
	5. Kantonsbeitrag an die Kosten der Sanierung des Schulhauses Gonten
	6. Geschäftsbericht 2023 der Appenzeller Kantonalbank
	7. Landrechtsgesuche
	8. Mitteilungen und Allfälliges

	Verordnung über die elektronische Überwachung im Zivilrecht - Schlussfassung

